
Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
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Die im GeltungsbereichdargeslelltenFlur
stocksgrenzen und -bezeichnungen stim
men mit dem Liegenschaflskataster überein 

(Standvom _._.201_J 

Vem,essungsamt 

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungs
plans, der örtlichen Bauvorschrift/ -an, des Vor
haben- und Erschließungsplans, die Begründung 
mit Umweltbericht sowie wesentliche, bereits vor
liegende umweltbezogene Stellungnahmen und 
Gutachten habennach ortsOblicherBekannt
machung am _._.201_ im "stadlblalt" in der Zeil 
vom _._.201_ bis _._.201_gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB öffentlich ausgelegen. 

Stadtplanungsamt 

4080 

Einleitungsbeschluss 

Der Gemeinderat hat am _._.201_ die Einleitung 
des Bebauungsplanverfahren gemäß § 12 Abs. 2 
BauGB beschlossen. 

OB-Referat 

Satzungsbeschluss 

Der Gemeinderat hat am .201 den vor
habenbezogenen Bebauungsplan und die ört
Hche/-n Bauvorschrifl/-en alsSatzungsowiedie 
Begründung gemäß §§ 10 Bau GB, 74 LBO i.V.m. 
§4 Gem0beschlossen. 

Oberbürgermeister 

Z:ldata1Projekl9\Heidelberg\VBBS..hnstadl\dc6\VEP_Bahnstadt_Fitne&SCWI18r_Heidelbery_016_Entwulf 

Fitnesscenter 

GR = 3.400 m2 

BZH = 112,69 m ü.NN 

Der Einleitungsbeschluss wurde am _._.201_ 
im "stadtblatt'' (Heidelberger Amtsanzeiger) ge
mäß § 12Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 1 BauGB orts
üblich bekannt gemacht. 
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Anzeige/ Genehmigung 

Ausgefertigt: 
Heidelberg, den _._.201_ 

Oberbürgermeister 
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6614 
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Frühzeitige Offentlichkeitsbeteiligung 

Nach Bekanntmachung am _._.201_ im "stadl

blatt" wurde die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteili
gung gemäß § 3 Abs. 1 Bau GB in der Zeit vom 

_._.201_ bis _._.201_ durchgeführt. 
Die Informationsveranstaltung fand am _._.201_ 
statt. 

Stadtplanungsamt 

Inkrafttreten 

Die Durchführung des Anzeigeverfahrens/ Ertei
lung der Genehmigung/ Bekanntmachung des 
Satzungsbeschlusses sowie der Hinweis, wo der 
vorhabenbezogeneBebauungsplan und die 
örtliche/ -n Bauvorschrift/ -an eingesehen werden 
können wurden am .201 im "stadtblatl' 
ortsüblich bekanntgemacht. 
Der vorhabenbezogeneBebauungsplan und die 
örtliche/ -n Bauvorschrift/ - en sind damit am 
_._.201_ in Kraft getreten. 

Stadtplanungsamt 
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Öffentliche Auslegung 

Der Gemeinderat hat am .201 dem Entwurf 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und der 
örtlichen Bauvorschrifl/-en sowieder Begründung, 
jeweils in derFassung vom _._.201_. 
zugeslimmt und die öffentlicheAuslegung der 
Planuntertagen beschlossen. 

OB-Referat 

Verletzung von Verfahrens- und Fom,vor

schriften sowie Mängel des Abwägungs

vorgangs 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvor
schriften gemäß § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 und 
Abs. 2 BauGB oder Mängel nach § 214 Abs. 3 
BauGB wurden innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung des vorhabenbezogenen Bebau
ungsplan und der örtlichen Bauvorschrifl/- en ge
genOber der Stadl Heidelberg nicht geltend ge
macht. 

Stadtplanungsamt 
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Gesetzliche Grundlagen 

mit lnkrafttretendieses vorhabenbezogenen Bebauungsplanes tretenalle bisherigen planungs- und bauordnungsrechtlichen 
Vorschriften im Geltungsbereich außerKraft. 

Baugesetzbuch (BauGB} in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.November 2017 (BGBI. 1 S. 3634) 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.November 2017 ( BGBI. 1 S. 3786) 

Landesbauordnung für Baden-Württemberg {LBO) in der Fassung vom 05. März 2010 (GBI. S. 358, ber. S. 416), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 21. November 2017 (GBI. S. 612, 613) 

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18.Dezmeber 1990 (BGBI. 1 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Art. 3 des 
Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBI. I S. 1057) 

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg {GemO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 24. Ju� 2000 (GBI.S. 581, 
ber.S. 698), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetz vom 19. Juni 2018 (GBI. S. 221) 

Verwaltungsvorschrift des lmenministeriums über die Aufgaben des Kampfmittelbeseitigungsdienstes 
{VwV-Kampfrnittelbeseitigungsdienst) vom 21.12.2006 (GABI. S. 16), zuletzt geändert durch die Verwaltungsvorschrift des 
Innenministeriums über die Aufgaben des Kampfmittelbeseitigungsdienstes vom 31.08.2013 (GABI. S. 342/343) 

Denkmalschutzgesetz (DSchG) vom 06.12.1983 (GBI. S. 797), zuletzt geändert durcl1 Verordnung vom 23. Februar 2017 
(GBI. S. 99, 104) 

Planzeichenerklärung 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Fitnesscenter 
Fitnesscenter 
vgl. textliche Festsetzungen 

2, Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Grundfläche als Höchstmaß 
(§§16 und17 BauNVO) 

GebäudehOheals HOChstmaß 
(§16 BauNVO) 

Bezugshöhe in m ü.NN 
(§16BauNVO) 

3. Bauweise und Oberbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

B 

B 

Baulinie 
(§ 23 Abs. 2 BauNVO) 

Baugrenze 
(§ 23 Abs. 3 BauNVO) 

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

D 

E] 

Straßenverkehrsfläche 

5. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

Anpflanzen von Bäumen 

6. Sonstige Festsetzungen 
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7. Hinweise 
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Bebauungsplangrenze 

AbgrenzungdesMaßes derbaulichenNutzung 

Flächen fOrTiefgaragen 

Gehrechtzugunsten derAllgemeinheit 

Vermaßung in m 

Bestehende baulictieAnlagen laut Kataster 

Bestehende Flurslücksnummerl-grenze laut Kataster 

Brücke(nachrichtlictvplanfestgestellt) 

A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1 Art der baullchen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Bau GB) 

Im Planungsgebiet ist ein Fitnesscenter mit zugehörigen Nebenanlagen und - Einrichtungen einschließlich 
zugeordneter Schenk- und Speisewirtschaften zulässig. Zulässig ist auch eine Nutzung für Tagungen, Kongresse oder 
vergleichbare Veranstaltungen. 

1.2 Wohnungen sind unzulässig. 

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

2.1 Die maximal zulässige Grundfläche für Gebäude beträgt 3.400 m2. 

2.2 Die maximal zulässige Grundfläche darf gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V. m. § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO durch die 
Grundflächen von Nebenanlagen und Tiefgaragen bis zu einer Grundflächenzahl von GRZ=1,0 überschritten werden. 

2.3 Höhe baulicher Anlagen: Die Bezugshöhe BZH zur Ermittlung der maximalen Gebäudehöhe wird im zeichnerischen 
Teil als absolute Höhe Ober NormalhOhannua festgesetzt. Sie beträgt 112,09 m ü.NN. Die GebäudahOha ist das Maß 
zwischen der Bezugshöhe und dem höchstgelegenen Punkt der Dachhaut. Bei Flachdächern ist die Gebäudehöhe das 

Maß zwischen der Bezugshöhe und dem oberen Wandabschluss bzw. der Oberkante Flachdachattika. Bei 
Flachdachterrassen ist die Oberkante Brüstung maßgebend. Die maximal zulässige Gebäudehöhe (GH) ist im 
zeichnerischen Teil festgesetzt. 

2.4 Eine Überschreitung der maximal zulässigen Gebäudehöhe um maximal 2 m durch untergeordnete Aufbauten zur 
Unterbringung von maschinentechnischen Anlagen für das Gebäude, die über die Gebäudeoberkante hinaus reichen, 
ist zulässig. Die maschinenlechnischen Anlagen sind einzuhausen. Zu den Traufkanlen ist ein Mindestabstand von 5 m 
einzuhalten. 

3 Bauweise, Oberbau bare GrundstOcksfUl.che, Tiefe der Abstandsflächen(§§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 2 a BauGB) 

3.1 Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen und Baulinien im zeichnerischen Teil festgesetzt. 

3.2 Von den festgesetzten Baulinien darf ab einer HOhe von 15,5 m gemessen am Bezugspunkt gemäß zeichnerischem 
Teil und Vorhaben- und Erschließungsplänen zurückgewichen werden. 

3.3 Von den festgesetzten Baulinien entlang der Eppelhaimer Straße und der Da-Vinci-Straße darf im Erdgeschoss gemäß 
Vorhaben- und Erschließungsplänen um bis zu 6,0 m zurückgewichen werden. Im 1. Obergeschoss darf gemäß 
Vorhaben- und Erschließungsplänen auf einer Länge von 11,5 m (Eingangsbereich) um bis zu 2,5 m von der Baulinie 
zurückgewichen werden. 

3.4 Bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberßäche und Tiefgaragenzufahrten sind innerhalb der überbaubaren 
Flächensowie innerhalb derFlächenfürTiefgaragenzulässig. 

3.5 Unlargeordnele Gebäudeteila (z.B. Vordächer, etc.) dürfan die Baugrenzan und Baulinian überschreiten. 

3.6 Die Tiefe der Abslandsflii.chen beträgt 0, 125 der Wandhöhe. 

4 Flächen fOr Garagen und Stellpllltze mit Ihren Zufahrten, Flächen fOr Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 Bau GB) 

4.1 PKW-Stellplätze und PKW-Garagen sind durch eine Tiefgarage in das Gebäude zu integrieren. 

4.2 Fahrrad-Slellplätza sindauch außerhalb der überbaubarenGrundstücksflächazulässig. 

5 Geh-, Fahr- und Leitungsrechta (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

4.1 Die im zeichnerischen Teil entsprechend festgesetzte Fläche ist mit einem Gehrechl zugunsten der Allgemeinheit zu 
belasten. 

6 Bindungen für die Erhaltung und da11 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen11owie 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 
und 25 BauGB) 

6.1 Entlang der Eppelheimer Straße und im Bereich der Czemybrücke sind 11 großkronige Laubbäume gemäß Pflanzliste 
(Liste 1 Punkt 6.10) mit Ersatzverpflichtung anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Tiefgaragen sind im Bereich von 
Bäumen mit einer Bodensubstratschichl von mindestens 90 cm inkl. Dränschicht zu versehen. Ja Baumstandort ist ein 
mindestens 16 m3 großer durchwurzelbarer Raum herzustellen. Abweichungen der festgesetzten Baumstandorte bis 5 
m sind im Rahmen der Erschließung und Abstimmung von Flächen für die Feuerwehr (Zufahrten, Aufstellflächen) 
möglich. Für das Anpflanzen von Büschen und kleineren Gehölzen für die Beete und Rabatten sind ebenfalls Arten der 
Artenverwendungsliste(Lista 1  Punkt6.10)zu varwenden. 

6.2 FensterloseFassaden sind gemäßArtenverwendungsliste(Lisle 2 unlerPunkt6.10)zu begnJnen. 

6.3 710 m2 der Dachfläche sind extensiv zu begn.lnen und dauerhaft zu unterhalten. Die Ausführung hat anhand der 
Arbeitshilfe der Stadl Heidelberg: "Heidelberger Dach(g)arten - Handlungsleitfadens zur extensiven Dachbegrünung in 
Heidelberg" zu erfolgen. Die Substralhöhe muss mindestens 10 cm betragen. Das Substrat darf nicht mehr als 20 
Gewichts-% organische Bestandteile und keinen Torf enthalten. Eine Düngung ist nicht gestattet. Bautechnische 
Normen und Richtlinien sind zu beachten. Für die Ansaat sind 15 Arten aus Liste 3 und 10 Arten aus Liste 4 (Punkt 
6.10) auszuwählen. Für eine Ansaat unter Photovoltaik-Modulen sind weitere Auflagen der Arbeitshilfe zu beachten 

(beispielsweise eine höhere Artenzahl der Ansaatmischung. Unerwünschte Pflanzenarten (beispielsweise Gehölze 
oder Disteln) sind regelmäßig durch Ausreißen zu entfernen. 

6.4 735 m2 der Dachfläche sind intensiv zu begrünen. Es sind gärtnerisch gestaltete Rabatten und Pfianzbeete anzulegen. 
Ausschließlich heimische Arten (Gräser, Kräuter und Geholze) sind zu verwenden. Geeignete Arten sind der 
Artenverwendungsliste(Lista 1  Punkt6.10)zu antnehmen. 

6.5 Dachflächen aus den unbeschictiteten Metallen Kupfer, Zink und Blei sind unzulässig. 

6.6 Die Glasflächen des geplanten Gebäudes sind als Vogelschutzglas, für Vögel als Hindernis sichtbar oder 
vergleichbarenMalerialien,die Vogelschlag vermeiden,auszuführen. 

6.7 Fllr die Beleuchtung der Gebäude sind ausschließlich insektenfreundliche Leuchten mit einer nach unten gerichteten 
Lichlabslrahlung zu verwenden. 

6.8 Der vorhandene Eidachsenschutzzaun ist von dem Bewuchs auf der Böschung zu entfernen und wieder aufzustellen. 
Anschließend und bis zum Ende der Bauzeit ist der Zaun regelmäßig freizuschneiden. 

6.9 Nach Entfernung der Vegetation und der als Sonnplälze geeigneten Strukturen im Planungsgebial (Bauschutt, 
Baumaterial, Müll, Ablagerungen) sowie der Wiederinstandsetzung dss Eidechsenschutzzauns sind die ggf. im 
Planungsgebiet verbliebenen Eidechsen abzufangen und auf die andere Seile des Schutzzauns zu verbringen. Diss ist 
von einer herpelologisch fachkundigen Person durchzuführen. Geeignete Zeiträume sind März-Mai und 

August-Oktober. Um einen optimalen Zeitpunkt für die Umsiedlung zu nutzen, ist eine frühzeitige Abstimmung mit den 
weiteren Planungen notwendig. 

6.10 Pflanzlisten 
Liste 1: Empfohlene Gehölze für Pflanzungen (nach LFU 2002) 

Acercampestre 
Betulapendu/a 
Carplnusbetu/us 
Prunusavlum 
Populustremula 
Quercusrobur 
Tiliacorclata 

Sträucher: 
Comus sanguinea 
Cory/usave/lana 
Euonymus europaaus 
Ugustrumvulgare 
Prunuspadus 
Rosacanina 
Salixcaprea 
Sambucusnigrs 
Viburnum opulus 

Feld-Ahorn 
Hänge-Birke 
Hainbuche 
Vogel-Kirsche 
Zitter-Pappel 
Stiel-Eiche 
Winter-Linde 

Roter Hartriegel 
Hasel 
Pfaffenhütchen 
Liguster 

Traubenkirsche 
Hundsrose 
Salweide 
Schwarzer Holunder 
Gewöhnlicher Schneeball 

Llste 2:Kletterpflanzen fürFassadenbegrünung 

Actinidaarguta* Strahlengriffel 
C/ematisorianta/is,C.vitical/a*,u.a. Waldrebe-Hybriden 
Hederahe/ix Efau 
Loniceracaprtfolium* Jelängerjelieber 
Loniceratellmanniana* Goldgeißblatt 
Menispermum canadense* Mondsame 
Parlhenocissus quinquefo/ia Wilder Wein 
Rosa div.spec,• Kletterrosen 
Wisteriasinensis* Blauregen 

(*Rankgltternotwendlg) 

(max.Sm) 
(2 bis max. 9 m) 
(max. 10 m) 
(3 bis max. 5 m) 
(max.Sm) 
(max.Sm) 
(max.am) 
(2 bis max.. 5 m) 
(10 bismax. 20 m) 
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